
Allgemeine Informationen über die angebotenen 

Leistungen 

 

 

• Sie können als Institution, Verein, Organisation oder 

Privatpersonen Aktivitäten für das Ferienprogram anbieten. 

 

• Angebote von Parteien oder mit extremistischen oder ideologischen 

Hintergründen werden nicht in das Ferienprogramm mit 

eingebunden. 

 

• Privatpersonen müssen ein polizeiliches Führungszeugnis 

vorlegen um eine Ferienaktion anbieten zu dürfen.  

 

• Die Kinder und Jugendliche sind über den Versicherungsschutz der 

Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan abgedeckt. Dies beinhaltet eine 

Haft- und Unfallversicherung. Der Versicherungsschutz beginnt mit 

Eintreffen am Startpunkt der Aktion und endet mit Auflösung der 

Veranstaltung. 

 

• Für die Anmeldung/ Abmeldung sind Sie als Organisatoren der 

Veranstaltung selbst verantwortlich. Welches Anmeldeverfahren Sie 

wählen (Telefon, E-Mail, Online oder persönlich) ist freigestellt. 

Gerne unterstützen wir Sie hierbei mit den zur Verfügung gestellten 

Vorlagen. 

Sollte Ihre Veranstaltung bereits belegt sein, bitten wir um 

Mitteilung, damit die Aktion als belegt gekennzeichnet werden kann. 

 

• Ihre Aktion wird durch die Teilnahme am Ferienprogramm in den 

sozialen Netzwerken beworben und auf den schulinternen 

Plattformen geteilt. Außerdem werden Verweise auf die 

Angebotswebsite im Wochenblatt zu finden sein. 

 

• Für die mediale Darstellung des Angebotes (Flyer, Plakat oder 

Infotext) welcher auf der Seite dargestellt wird sind Sie als 

Organisator verantwortlich. Folgende Informationen sind zu 

enthalten: Angebot, Ort, Datum, Kosten, Anmeldeverfahren, 

Zielgruppe. 

 

 

Bei Fragen steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Tamina Danneck, Haus 

der Jugend Kusel, Tel.: 06381/1313 gerne zur Verfügung. 

 


